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VERTRAG
zwischen der
Republik Österreich, Bundesminister für Inneres

vertreten durch die
Abteilung IV/DDS/9
1010 Wien, Herrengasse 7
und
dem Provider _____________________________

	Angaben zum „Provider“:

	Firmenwortlaut:
	

	Firmenbuch-/Gerichtsnummer:
	

	IBAN:
	
	BIC:
	

	Kontonummer:
	

	PLZ:
	
	Ort:
	

	Straße:
	

	Telefonnummer:
	

	E-Mail Adresse:
	

	Homepage
:
	


	Angaben zum / zur technischen AnsprechpartnerIn des „Providers“:

	Familienname:
	

	Vorname:
	

	Telefonnummer:
	

	E-Mail Adresse:
	

	Firmenbezeichnung, wenn abweichend vom Provider:
	


I. Legende

Aus dem Meldegesetz (MeldeG) und der DSGVO ergeben sich nachfolgende Begriffsbestimmungen:
· Meldebehörden als Verantwortliche gem. Art. 4 Zi 7 DSGVO und § 36 Zi 8 DSG 2018 für das Zentrale Melderegister in der Folge auch ZMR genannt.
· Bundesminister für Inneres als Auftragsverarbeiter gem. Art. 4 Zi 8 DSGVO bzw. § 36 Zi 9 DSG 2018 bzw. § 16 (2a) MeldeG für die Meldebehörden in der Folge Auftraggeber genannt.
· Provider ist Auftragnehmer des gegenständlichen Vertrages.
· Abfrageberechtigte gem. § 16a(5) MeldeG – in weiterer Folge auch als Business Partner bezeichnet.
II. Gegenstand, Art und Zweck
Der Auftragnehmer ist Transport-/ Verrechnungsstelle für den Auftraggeber und soll die Abfrage von ZMR-Daten durch den Business Partner ermöglichen sowie die Verwaltungsabgaben beim Business Partner einheben. Er hat dabei die ihm übermittelte Information unverändert an den Business Partner durchzurouten (online).
Im Rahmen dieser Verarbeitung werden personenbezogene Daten gem. § 16 (1) MeldeG verarbeitet.

III. Leistungen des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat auf eigene Kosten die Verbindung zwischen dem ZMR und den Business Partnern herzustellen. Weiters hat er die Verwaltung der Business Partner sowie die Verrechnung durchzuführen. In der Rechnung an den Business Partner ist die vom Auftraggeber für das ZMR vorgeschriebene Verwaltungsabgabe gesondert auszuweisen.

Insbesondere gehört zu den Leistungen des Auftragnehmers:
· Die Information über Leistungen und Verwaltungsabgaben des ZMR den Business Partner in geeigneter Form zugänglich zu machen.
· Die Belehrung der Business Partner über die Bestimmungen nach einerseits Art. 90 DSGVO und andererseits § 6 DSG 2018 und Meldegesetz-Durchführungsverordnung (MeldeVO).

· Der Betrieb eines Helpdesks für die Endkunden. 

· Die Verwendung der Logos des Auftraggebers bei der Gestaltung der Verweise zum ZMR.

· Die Mitwirkung bei der Bewahrung der Urheberrechte der Republik Österreich, insbesondere die Erschwerung von Missbräuchen durch technische Maßnahmen, die Meldung festgestellter Missbräuche (z.B. unbefugte Wiederveräußerung, unbefugter Aufbau einer eigenen Datenbank) an den Auftraggeber und die Zurverfügungstellung allenfalls vorhandener Beweismittel.

IV. Pflichten des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer ist verpflichtet:

· Die Verfügbarkeit des ZMR im selben Ausmaß wie der Auftraggeber anzustreben.
· Die vom Auftraggeber veröffentlichten technischen Spezifikationen (Schnittstellen) für den Zugang zu Anwendungen des Auftraggebers einzuhalten.
· Änderungen in der Schnittstelle innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung der Schnittstellenmodifikationen zu implementieren. 
· In den Zeiten werktags von Montag-Freitag zwischen 8 und 18 Uhr eine kompetente Störungsmelde- und Auskunftsstelle besetzt zu halten und Business Partner nur in 
begründeten Ausnahmefällen an die Applikationsbetreuer des Auftraggebers zu vermitteln.

· Eine möglichst kurze Helpdesk-Wartezeit zu gewährleisten.
· Nur jenen Business Partnern den Zugang zum ZMR zu vermitteln, die vom Auftraggeber zur Abfrage berechtigt wurden.

· Zeitgemäße Technologien einzusetzen, damit eine sichere Übertragung der Datensätze zum Business Partner binnen angemessener Frist vorgenommen werden kann.
· Seine Business Partner darüber aufzuklären, dass die Weitergabe der erhaltenen Daten über die vom Auftraggeber genehmigte Berechtigung gem. § 16a (5) MeldeG hinaus unzulässig ist.
· Erkennbarkeit der Datenquelle (ZMR) muss gewährleistet sein z.B. durch Ausgabe des Logos.
V. Kostenersatz und Rechnungslegung
Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer monatlich eine Vorschreibung über die aufgelaufenen Verwaltungsabgaben seiner Kunden übermitteln. Der Auftraggeber behält sich jedoch vor, bei etwaigen auftretenden Unregelmäßigkeiten, die Verwaltungsabgaben bei den Business Partnern direkt einzuheben.
VI.  Kündigung
Im Falle der Nichteinbringung der Kosten der Abfrageberechtigung des Auftragnehmers gem. § 14 MeldeVO sowie der Nichteinbringung der für den Bundesminister für Inneres einzuhebenden Verwaltungsabgaben gem. § 15 MeldeVO, tritt seitens des Auftraggebers das folgende Kündigungsprozedere in Kraft:

· Mahnung über den aushaftenden Betrag nach 14 Tagen. 

· Kündigung des Vertrages durch den Auftraggeber bei anhaltendem       Zahlungsverzug nach 3 Monaten.
Bei schwerwiegenden Verletzungen des Vertrages durch den Auftragnehmer, wie z.B. der ungerechtfertigten Weitergabe der Daten an nicht autorisierte Dritte oder der Verwendung 
der Daten entgegen der vertraglich festgelegten Zwecke, behält sich der Auftraggeber vor den Vertrag fristlos zu kündigen.

Die ordentliche Kündigungsfrist für den Auftragnehmer beträgt 3 Monate zum Monatsende. In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet spätestens 6 Wochen vor Inkrafttreten der Kündigung seine Business Partner über diese zu informieren. 

Die ordentliche Kündigungsfrist des Auftraggebers beträgt 6 Monate zum Monatsende.

Nach Beendigung des Vertrages ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle personenbezogenen Daten zu löschen soweit nicht eine gesetzliche Dokumentationspflicht besteht.
VII.  Vermutung der Ordnungsmäßigkeit der Abfragen

Solange vom Auftragnehmer nichts Abweichendes mitgeteilt wird, wird jede mit der Benutzererkennung eines seiner Business Partner und seinen Schlüsselwerten getätigte Abfrage ihm zugerechnet.
VIII. Verfügbarkeit ZMR

Die Zeit von Mo - Fr werktags 7-19 Uhr gilt als Hauptbetriebszeit, in dieser wird vom Auftraggeber eine Sollverfügbarkeit des ZMR von 99% angestrebt. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass der Zugang zum ZMR grundsätzlich ständig möglich ist. Aus technischen Gründen ist es jedoch nicht möglich, dass das ZMR ohne Unterbrechung verfügbar ist, insbesondere auf Grund von Reparatur- und Wartungsarbeiten und höherer Gewalt kann es zu Einschränkungen oder Unterbrechungen kommen.
IX. Informationspflichten

Sobald dem Auftragnehmer irgendwelche Umstände erkennbar werden, die eine ordnungsgemäße Erfüllung seiner Pflichten in Frage stellen könnte, hat er den Auftraggeber unverzüglich über diese Umstände und allfällige von ihm zu erwägenden Maßnahmen zu benachrichtigen.

X. Verwendungsbeschränkungen

Dem Auftragnehmer ist es verboten:

· Die Daten anders als zur Übermittlung an den Business Partner und zur Verrechnung zu verarbeiten.
· Eigene Datensammlungen über die Daten, die in den angebotenen IT-Anwendungen zur Verfügung stehen, anzulegen und/oder diese Daten im Internet oder anderswo entgeltlich oder unentgeltlich anzubieten.

· Die Daten vor der Übermittlung zum Business Partner zu ändern oder um Werbung zu erweitern.
Eine Verwendung der überlassenen Daten, die nicht zur Durchführung der in diesem Vertrag festgesetzten Leistungen dienen („Datenverwendung für eigene Zwecke“), ist nur gestattet, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt und der/die Betroffene vom Auftragnehmer nachweislich darüber informiert wurde, dass die Verwendung der Daten nicht im Rahmen des zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer bestehenden Vertrages erfolgt. Besteht keine gesetzliche Grundlage, bedarf es für die Datenverwendung für eigene Zwecke der schriftlichen Zustimmung der Betroffenen
XI. Vertraulichkeit
Der Auftragnehmer hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, dass nur befugte Personen Zugang zu den personenbezogenen Daten haben. Sämtliche Personen, die Zugang zu diesen Daten haben, sind vom Auftragnehmer vor Aufnahme ihrer Tätigkeit ausdrücklich zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Der Auftragnehmer erklärt rechtsverbindlich, dass er alle mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen – insbesondere seine Mitarbeiter/innen – vor Aufnahme der Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses im Sinne des § 6 DSG 2018 verpflichtet und über die einschlägigen – insbesondere datenschutzrechtlichen und strafrechtlichen – Bestimmungen nachweislich informiert hat. Es ist vorzusehen, dass die Verschwiegenheitsverpflichtung der mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit und Ausscheiden beim Auftragnehmer aufrecht bleibt. 
XII.  Datensicherheit

Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um insbesondere zu verhindern, dass Daten ordnungswidrig verwendet oder Unbefugten zugänglich werden. Der Auftragnehmer ist jederzeit bereit die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen durch den Auftraggeber oder durch einen vom Auftraggeber beauftragten Sachverständigen überprüfen zu lassen. 

Der Auftragnehmer ist für die Vollständigkeit und die Zulässigkeit der Übermittlungsanordnungen verantwortlich sowie darüber hinaus auch dafür, dass alle mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen – insbesondere Mitarbeiter/innen über die für sie geltenden Übermittlungsanordnungen ausreichend informiert sind. Spricht der Auftraggeber eine diesbezügliche Untersagungserklärung aus, hat der Auftragnehmer unverzüglich zu entsprechen.

Der Auftragnehmer muss bei Heranziehung eines Auftragsverarbeiters mittels eines Vertrages sicherstellen, dass dieser dieselben Verpflichtungen eingeht, die dem Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrags zwischen Auftragnehmer und dem Auftraggeber auferlegt worden sind.
Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Art. 32 bis 36 DSGVO genannten Pflichten (Datensicherheitsmaßnahmen, Meldungen von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde, Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person, Datenschutz-Folgeabschätzung, vorherige Konsultation).
XIII. Gewährleistung von Betroffenenrechten

Der Auftragnehmer hat alle technischen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, die es dem Auftraggeber ermöglichen, die Bestimmungen zur Durchsetzung der Betroffenenrechte nach Kapitel III der DSGVO (Information, Auskunft, Berichtigung und Löschung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, sowie automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall) gegenüber den Betroffenen jederzeit innerhalb der gesetzlichen Fristen zu erfüllen und hat dem Auftraggeber alle dafür notwendigen Informationen unverzüglich zu überlassen.
Wird ein die Datenanwendung ZMR betreffendes Auskunftsbegehren irrtümlich an den Auftragnehmer gerichtet, welches beim Auftraggeber eingebracht hätte werden sollen, hat der Auftragnehmer dieses unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten. 

XIV. Kontrolle durch den Auftraggeber
Der Auftragnehmer wird die jederzeitige Einsichtnahme und Kontrolle der Datenanwendung insbesondere bezüglich der Verwendung der ihm durch den Auftraggeber überlassenen 
Daten bzw. der vom Auftragnehmer in Erfüllung dieses Vertrages eigens ermittelten Daten sowie die Kontrolle der Einhaltung der Datensicherheitsmaßnahmen gestatten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber jene Informationen und Unterlagen, sowie etwaige Verträge mit Auftragsverarbeitern, auf Verlangen des Auftraggebers unverzüglich und vollständig zur Verfügung zu stellen, die zur Kontrolle der Einhaltung der in dieser Vertrag genannten Verpflichtungen notwendig sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Überprüfungen einschließlich Inspektionen, die durch den Auftraggeber oder einem von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt werden, zu ermöglichen oder bestmöglich zu unterstützten.
XV. Sonstige datenschutzrechtliche Verpflichtungen

Der Auftragnehmer hat etwaige ihn ganz oder teilweise betreffende rechtskräftige Bescheide der Datenschutzbehörde (DSB) zu beachten. Eine Verletzung solcher Bescheide stellt für den Auftraggeber einen Grund zur Auflösung dieses Vertrages dar. 

Der vorliegende Vertrag ist bei gesetzlichen oder unionsrechtlichen Änderungen entsprechend anzupassen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, falls er der Ansicht ist, eine Weisung des Auftraggebers würde gegen Datenschutzbestimmungen der Union oder Österreichs verstoßen.

Alle Datenverarbeitungstätigkeiten werden ausschließlich innerhalb der EU bzw. des EWR durchgeführt.

Sollte aus zwingenden rechtlichen Gründen eine Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages erforderlich werden, werden die Partner dieses Vertrages unverzüglich das Einvernehmen über die erforderlichen Änderungen oder Ergänzungen herstellen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsende unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.
XVI. Haftung
Können die Verwaltungsabgaben aus Verschulden der Business Partner seitens des Auftragsnehmers nicht eingehoben werden, so trägt er kein Inkassorisiko.
Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber nur für die ihm aus dem gegenständlichen Vertrag auferlegten Pflichten als Transport- und Verrechnungsstelle.
XVII. Verweise

Soweit in diesem Vertrag auf Bestimmungen des EU-Rechts, Bundesgesetze und Verordnungen verwiesen wird, sind dies Verweisungen auf diese in ihrer jeweils geltenden Fassung.
XVIII.
Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Es gilt österreichisches Recht. 

Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten wird die Zuständigkeit der sachlich in Betracht kommenden Gerichte in Wien vereinbart.
	
	
	
	
	

	Ort
	
	Datum
	
	firmenmäßige Zeichnung


	
	
	
	
	

	Ort
	
	Datum
	
	Für den Bundesminister für Inneres

Abteilung IV/DDS/9


� Optional. Die Angabe der Homepage (Webseite) des Providers ist nicht zwingend erforderlich.
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